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MEILEN.

Hemeindeverfammlung
vom 2. März 1919

nachmittags 1'/: Ahr in der Kirche.
ErErFE

— Gefdhäfte: —
A. Für die Einwohnergemeinde:

. Genehmigung der Budgets pro 1919 des politischen Gemeinde-
gutes, der Wafferverforgung, des Elektrizitätsmwerkes, des Se-
kımdarjchulgutes und des Kirchengutes.

Genehmigung einer neuen Gemeinde-Drdnung.
Anjtellung eines KRanzliiten an Stelle des zweiten Lehrlings bei
der Gemeinderatskanglei.
Hebernahme der Kapital und Iinjengarantie für ein Oblige-
tionenanleihen von Tr. 400,000.— der Gtiftung Kreisajyl
Männedorf gemeinfam mit den andern beteiligten Gemeinden.

Leijtung eines Beitrages von Fr. 3000.— an die neue Straße
der SForjtkorporation Pfannenjtiel und Uebernahme des Zeil-
Hückes vom Pfannenftiel bis zur Okenshöhe diefer Straße durch,
die politiiche Gemeinde, Meilen.

Kreditgefud; von Fr. 10,000. — zur Anfchaffung eines Referve-
transformers für das Glektrizitätswerk.

B. Für die Bürgergemeinde:
. Boranjchlag und Steueranjfag pro 1919 für das Armengut.

2. Bürgerrechtsgefud; des Fri Arthur Münzel von Wiesbaden,
in Meilen, geb. 1908.

Bericht und Anträge der Behörden.
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1. Genehmigung der VBoranjhläge pro 1919.

Snfolge der neuen Bejoldungsanfäe und der Materialpreis-
erhöhungen mweijen die Budgets pro 1919 gegenüber denjenigen früherer
Sahre durchweg erhebliche Mehrausgaben auf. Am 1. Sanuar 1919



it das neue Steuergefeb in Kraft getreten. Trogdem ijt es nicht ;
möglich, den Steuerfuß jet jchon nach dem neuen Rechte zu bes
fimmen, de das kantonale Steueramt die Selbfttarationsformulare
nocdnicht Fertiggejtelit Hat. Die Behördenfehen fich daher veranlaßt,
den Antrag zu jtellen, es möchte ihnen — unter Mitwirkung der
Rechnungsprüfungskommilfion — die Kompetenz eingeräumt werden,
nad; Eingang der neuen GSelbjttarationsformulare den Steuerfuß
für Diefes Jahr nach dem neuen Rechte feitzufegen und wenn nötig
bis dahin auf Rechnung der Steuern pro 1919 noch Steuern auf
Grund des Regijters und der Anjfäge pro 1918 zu beziehen.

2. Genehmigung einer nesen Gemeinde-Ordnung.

Schon mehrmals und von verfchiedenen Seiten find die Behörden
eingeladen worden, eine neue Gemeinde-Ordnung auszuarbeiten.
Diefem Anjuchen find fie nun nachgekommen, objehon es nicht aus-
geichlojjen ijt, daß Die neue Vorlage infolge der im Gange befind-
nn Gejegesrevijionen nach wenigen Jahren wieder geändert werden
muß.

Die neue Gemeinde-Ordnung ift jorweit als möglich) den beftehen-
den Berhältniffen angepaßt worden; fie enthält aber auch eine Reihe
wichtiger Neuerungen zufolge der Grmweiterung des Gejchäftskreifes
der Behörden und der ftets wachjenden Aufgaben der Gemeinden.

Die wichtigjten Neuerungen jind:

1. Die Wahi der Mitglieder des Wahlbureaus und der Ge-
Ichworenen dur, die Gemeinde.

2. Die Schaffung einer felbjtändigen, Durch die Gemeinde ge-
wählten Gejundheitsbehörde.

3. Die Trennung von Kirchen und Armenpflege.

4. Beltimmungen über die gewerbliche und die weibliche Fort-
bildungsjchule, die Kleinkinderjchule und über die Vereini-
gung der vier Schulgemeinden zu einer. Brimarjchulgemeinde.

5. Die Erhöhung der Ausgabenkompetenz der Behörden, dem
‚gegenwärtigen Geldwert angepaßt.

6. Die Rompetenz der Behörden, die Verwaltung der Güter
dem Gemeinderat zu übertragen.

3. Anftellung eines Kanzliften bei ‚ber Gemeinderatskanglei.

Das neue Steuergejeg bringt den Gemeinden eine ganz be-
deutende Mehrarbeit. Während ein Teil des Steuermefens, wie die
Führung der Protokolle der Ginfhätungsorgane, die Vornahme
der amtlichen Snventarifationen und die Ausfertigung der Inventare
von einem Beamten der Kanzlei bejorgt werden muß, eignet jich ein
anderer Zeil, wie die Anlage und Führung der Steuerregifter, die
Ausfertigung der Steuerzettel und der Bezug der Steuern zur Be-
forgung durch einen zuverläffigen Angeftellten. Für diefe Arbeiten
werden die Gemeinden in Zukunft vom Staate angemefjen entfchä=
digt. Nach den Berechnungen des Gemeinderates wird die Mehr-
leijtung des Staates an die Gemeinde Meilen jährlich etwa Sr. 5
1500.—betragen. Gine weitere Mehrarbeit erwächjt der Kanzlei
auf Sahre Hinaus aus der Durdführung der Grundbuchvermeffung.
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Als Aktuar und Auäfter bat Die Bermeffungskommiffion einen Bes
amten der Kanzlei gewählt und es werden namentlich die Quäftorats-
gejchäfte viel Arbeit verurfachen. Infolge Ddiejer Mehrarbeiten it
es Durhaus nötig, und beantragt daher Der Gemeinderat, einen
Ranzliiten anzujtellen, in der Meinung, daß dafür eine Eehrlingsftelle
aufgehoben werde. Es joll aljo keine Berjonalvermehrung jtattfinden,
fondern nur bejjer qualifiziertes Perjonal angeftellt werden. Da
die Lehrzeit des ältern Lehrlings diejes Frühjahr zu Ende geht,
fteht der Aufhebung der betr. Stelle nichts im Vege.

4. Vebernahme der Kapital- und Zinjengarantie für ein Obligationen-
Anleihen vor Ft. 400,000.— des Kreisafyls in Männedeorf.

Am 28. November 1915 hat die Gemeinde Meilen bejchlojjen,
jih an einem Kreisafyl in Männedorf zu beteiligen. Diejes Afyl
it jeither. erjlellt worden, hat aber infolge der außerordentlichen
‚Materialpreiserhöhungen und duch Mehrbauten viel mehr gekojtet,
als vorgefehen war. Someit die Barleijtungen der beteiligten Ge=
meinden zur Bezahlung der Baukoften nicht genügten, wollte man
die fehlenden Beträge duch, ein Hppothekar-Anleihen ' bejchaffen.
Run Hat aber der Regierungsrat des Kantons Zürich entjchieden,
dab .der S 198 des Ginführungsgejeßes zum 3. ©. 3. auf das Kreis-
alul Männedorf ebenfalls Anwendung finde und gejtügt auf diefe
Beltimmung, jowie den S 21 des Ausführungsgejeges zum Schuld»
betreibungs- und KRonkursgejeg die VBerpfändung der Grunditücke
des Afyls nicht zugelaffen. SInfolgedeffen muß das Kreisafyl Die
beteiligten Gemeinden erjuchen, für das erforderliche Anleihen eine
Kapital- und Sinfengarantie unter folidarer Haftbarkeit zu über-
nehmen, damit Ddiefe Gemeinden nicht genötigt jind, den Net der
Baukojten au) noch bar zu bezahlen. Um alle Baukojten zu Decken
und nod einige Betriebsmittel zu erhalten, ijt der Betrag des An- =
leihjens auf SFr. 400,000.— fejtgejeßt worden. Die Plazierung
des Anleihens hat die Aktiengejellfhaft Leu u. Co. zum Zinsfuße
von 5% und auf 10 Sahre fejt übernommen. Die Ausgabe der
Ipbligationen erfolgt zu pari. Für die Plazierung it eine VBrovifion °
von 1% zu bezahlen. Unter den Gemeinden wird die Haftpflicht =
nad Art. 1 und 3 des feinerzeit abgejchlofjenen Vertrages verteilt;
es trifft jomit für Meilen nad; Art. 1 Fr. 20,000. — und nad) u,
Art. 3 Sr. 88,400.— als 26 % von St. 340,000.—, zufammen
aljo Sr. 108,400.—. Da die Defizite des Betriebes jtets durd
Staatsbeiträge gedeckt werden und die Zinje des Anleihens in die
Betriebsrehnung aufgenommen werden dürfen, ift die Hebernahme
diefer Garantie mehr nur eine formelle und hat die Gemeinde vor=
ausfichtlich nichts zu riskieren. Gemeinderat und Rechnungsprüf-
ungskommiffion empfehlen daher einjtimmig die Hebernahme der
an gemeinfam mit den Gemeinden Stäfa, Männedorf, Hetikon
und Detmil,

5. Leiftung eines Beitrages von Sr. 3000.— an die neue |Strafe
der Forjtkorporation Pfannenftiel und Hebernahme eines Teilftückes

durch die Gemeinde Meilen.

Die Forfikorporation Pfannenftiel Hat bejchloffen, im Laufe
diejes Sahres von Der Kiesgrube oberhalb der Mirtihaft zum
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Pfannenftiel aus bei der Okenshöhe vorbei bis in ein jhon bee
tehendes Zeiljtück in der Korporationsmwaldung eine Straße von
4. Meter Breite im Kojtenvoranfchlage von ca. Fr. 30,000. — zu
erjtellen. Da die jet auf die Okenshöhe führende Straße fehr zu
winnfchen übrig läßt und nicht öffentlich ift, hat die Forftkorporation
das Gejuc; gejtellt, es möchte ihr an die Koften der neuen Straße
ein freiwilliger Beitrag verabfolgt und das Zeilftück bis zur Okens-
höhe als Gemeindejtraße 3. Klaffe übernommen werden unter Bei-
tragspflicht der Gemeinde Egg. Der Gemeinderat hält diefes Gefuch
für begründet und empfiehlt daher der Gemeindeverfammlung:

1. an Die neue Straße einen Beitrag von Tr. 3000.— zu
leilien;

2. das Teilftück vom Pfannenjtiel bis zur Dkenshöhe durch
die politische Gemeinde Meilen zu übernehmen unter der
Bedingung, daß die Gemeinde Egg die Hälfte der jeweiligen
Unterhaltungskojten bezahle.

Da das betr. Straßenftück im Gemeindsbanne Meilen, die
Dkenshöhe dagegen im Gemeindsbanne Egg liegt, jo muß die Ueber-
nahme der Straße durd; die Gemeinde Meilen erfolgen, dagegen ift
es am DPlaße, daß die Gemeinde Egg die Hälfte der jeweiligen

„ Unterhaltungskoflen übernimmt.

6. Kreditgefuh von Fr. 10,000. — zur Anjchaffung eines Rejerve-
fansformers für das Elektrizilätswerk.

Wenn einer der vorhandenen Transformer, jei es infolge lleber-
lajtung oder dur äußere Einflüffe defekt werden follte, jo wären
die an denjelben angejchloffenen Abonnenten während einigen Wochen
ohne Licht und Kraft. Um diefer Möglichkeit vorzubeugen, bean-
tragt die Kommilfion für gemwerbliche Betriebe die Anjchaffung eines
Erjaßtransformers und erjucht, ihr hiefür einen Kredit von Sr.
10,000.—- zu erteilen.  \# 7. Bürgerrerhtsgefudh des Sriß Arthur Münzel.

u$ Yurd; Zufchrift vom 3. Sanmar 1919 ftellen die Ehegatten
x > Arthur und Maria Müngel-Iimmer in Meilen das Gefuh um :

& Aufnahme ihres Sohnes Fri Arthur Münzel, geboren am 29.
April 1908 in Zürich, in das Bürgerrecht der Gemeinde Meilen...
Da nah) S 18 des Gemeindegejeges die in der Schweiz geborenen
Ausländer in bezug auf das Recht der Einbürgerung den Schweigzer-
bürgern gleichgejtellt find, beantragt der Gemeinderat, dem Gefuche
gegen Bezahlung der gejeglichen Ginkaufsgebühr von Fr. 150. —
zu entiprechen.

Meilen, den 20. Februar 1919.

Der Gemeinderat.


